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Dr. Vogel und der Fraktion der SPD 
— Drucksache 11/567 — 

Entwicklung bei Kreditkarten 

Der Bundesminister der Finanzen — VII B 1 — W 5343 — 4/87 — hat 
mit Schreiben vom 14. Juli 1987 die Kleine Anfrage unter Beteili-
gung des Bundesministers für Wirtschaft, des Bundesministers des 
Innern und des Bundesministers der Justiz wie folgt beantwortet: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung unter wettbewerbs- und ver-
braucherpolitischen Gesichtspunkten die gegenseitige Auseinan-
dersetzung bei den Kreditkarten-Angeboten? 

Ein größeres Angebot unterschiedlicher Kreditkarten ist aus wett-
bewerblicher und verbraucherpolitischer Sicht grundsätzlich posi-
tiv zu beurteilen, weil dadurch den an solchen Karten interessier-
ten Vertragsparteien eine bessere Auswahl zur Verfügung steht. 

2. Welche gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen hält die 
Bundesregierung in diesem Zusammenhang für besonders bedeut-
sam, und welche lenkenden Wirkungen werden auf diese Weise 
erreicht? 

Als Rahmenbedingungen für den Bereich der Kreditkarten sind 
neben dem Bürgerlichen Gesetzbuch insbesondere das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), das Gesetz zur 
Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB-Gesetz) und die Preisangabenverordnung von Bedeutung. 
Das GWB hat die Aufgabe, möglichen Wettbewerbsbeschränkun-
gen entgegenzuwirken. Im übrigen tragen AGB-Gesetz und 
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Preisangabenverordnung den Interessenten der Verbraucher an 
einer ausgewogenen Gestaltung der Vertragsbeziehungen und 
dem Bedürfnis nach Oberschaubarkeit des Kreditkarten-Ange-
bots ausreichend Rechnung. 

3. Wie beurteilt die Bundesregierung die Aussage des Präsidenten 
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, daß eine eigene 
Kreditkarte des Handels per saldo zu deutlich höheren Belastun-
gen für den Einzelhandel führen und damit letztlich den Verbrau-
cher höher belasten würde? 

Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, zu den mit der geplan-
ten Einführung eines neuen Kreditkartensystems verbundenen 
„Belastungen" für Unternehmen und Verbraucher Stellung zu 
beziehen und durch einen wertenden Vergleich der verschiede-
nen Zahlungsmöglichkeiten in den Wettbewerb einzugreifen. 
Vielmehr sollte es der Kalkulation der beteiligten Wirtschaft und 
den Verbrauchern überlassen bleiben, ob und in welchem Um-
fang sie ein solches Kreditkartensystem einführen oder nutzen. Zu 
welcher „Belastung" und zu welchem wirtschaftlichen Erfolg eine 
neue Kreditkarte letztlich führt, sollte der Markt entscheiden. 

4. Wie steht die Bundesregierung zu der Tatsache, daß das Kredit-
gewerbe 

 
 durch Gründung einer eigenen Gesellschaft seine Markt- 

position bei Kreditkarten entscheidend ausbauen will? 

Das deutsche Kreditgewerbe besitzt seit Jahren die Eurocard als 
eigene Kreditkarte, die mit American Express, Diners Club und 
Visa im Wettbewerb steht. Der Bundesregierung ist nicht 
bekannt, daß sich das deutsche Kreditgewerbe bereits entschie-
den hat, durch Gründung einer weiteren eigenen Gesellschaft 
seine Marktstellung auszubauen. 

5. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, Meine und mitt-
lere Betriebe vor mißbräuchlichen Praktiken der Kreditkarten-
anbieter und Wettbewerbsnachteilen zu schützen? 

Derzeit ist keine Gefahr erkennbar, daß kleine und mittlere 
Betriebe mißbräuchlich handelnden Kreditkarten-Anbietern aus-
gesetzt sind. 

Das Bundeskartellamt hat allerdings im Hinblick auf die bundes-
weite Einführung des Point-of-Sale-Systems, das eine echte elek-
tronische Zahlungsmöglichkeit eröffnen soll, in einem Schreiben 
vom 30. März 1987 an den Zentralen Kreditausschuß — einem 
Zusammenschluß von Verbänden der Kreditinstitute — auf mög-
liche wettbewerbsbeschränkende und konzentrationsfördernde 
Auswirkungen hingewiesen und vor denkbaren kostenmäßigen 
Belastungen des Handels gewarnt, die sich als strukturelle Behin- 
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derungen gerade kleiner und mittlerer Handelsunternehmen dar-
stellen könnten. 

6. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß Einzelhandels- und 
Großhandelsunternehmen nicht ausschließlich Zahlungen über 
Kreditkarten entgegennehmen dürfen? 

Die Bundesregierung hält es für schwer vorstellbar, daß Einzel-
handels- und Großhandelsunternehmen ausschließlich Zahlun-
gen über Kreditkarten entgegennehmen. Allerdings unterliegen 
die Zahlungsmöglichkeiten auch bei Verträgen mit Einzelhan-
dels- und Großhandelsunternehmen den Grundsätzen des Ver-
tragsrechts. 

7. Welches wettbewerbs- und verbraucherpolitische Konzept verfolgt 
die Bundesregierung angesichts des engen Oligopols bei den Kre-
ditkartenanbietern im Hinblick auf die weitere Entwicklung bei 
Kreditkarten? 

Nach Auffassung der Bundesregierung kommt es vor allem darauf 
an, die Märkte für die verschiedenen Zahlungs- und Abrech-
nungsmöglichkeiten offenzuhalten, damit sich ein vielfältiges 
Angebot im Wettbewerb weiterentwickeln kann. Möglichen wett-
bewerblichen Gefahren der Konzentration oder mißbräuchlicher 
Vorgehensweisen kann mit den Möglichkeiten des Wett-
bewerbsrechts begegnet werden. 

8. Was wird die Bundesregierung veranlassen, um die Kalku-
lationsgrundlagen und effektiven Kosten der Kreditkarten für den 
Verbraucher transparent zu machen? 

Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 
der Fraktion der SPD „Technisierung im Zahlungsverkehr und 
Verbraucherschutz" (vgl. Drucksache 10/4609 vom 27. Dezember 
1985) ausgeführt hat, richtet sich die Preisangabe für die von 
einem Kreditkartenunternehmen angebotenen Dienstleistungen 
nach der Preisangabenverordnung vom 14. März 1985. Die Bun-
desregierung ist der Auffassung, daß die Vorschriften dieser Ver-
ordnung ausreichen, um die mit der Verwendung von Kreditkar-
ten verbundenen Kosten für den Verbraucher überschaubar zu 
machen. Im übrigen ist auch durch Veröffentlichungen in der 
Presse und in Verbraucherzeitschriften eine weitgehende Unter-
richtung der Verbraucher über die tatsächlichen Kosten ge-
währleistet. Die Kalkulationsgrundlagen der Kreditkartenanbieter 
und der mit ihnen zusammenarbeitenden Unternehmen sind 
Geschäftsgeheimnisse. 
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9. Welche Vorteile und Risiken bringen nach Auffassung der Bundes-
regierung die Kreditkarten für den Verbraucher mit sich? 

Vor- und Nachteile der verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten 
gegeneinander abzuwägen, ist Sache der Verbraucher. Die Bun-
desregierung wird deshalb in den Wettbewerb der verschiedenen 
Möglichkeiten, eine Schuld zu erfüllen, nicht durch Stellungnah-
men eingreifen. Zu den Haftungsregelungen bei Verlust von 
Kreditkarten sowie zu den Ursachen mißbräuchlicher oder irr-
türmlicher Verwendung solcher Kreditkarten hat die Bundes-
regierung im übrigen ausführlich Stellung genommen (vgl. Ant-
worten zu den Fragen 10 und 11 der Kleinen Anfrage „Technisie-
rung im Zahlungsverkehr und Verbraucherschutz", a. a. O.). 

10. Was wird die Bundesregierung tun, damit der Kreditkartenmarkt 
für den Verbraucher im Hinblick auf Service, Kosten und Sicher-
heit transparent und er vor aggressiver Werbung und Machtmiß-
brauch geschützt wird? 

Die Überschaubarkeit der Kosten von Kreditkarten wird in erster 
Linie durch die Preisangabenverordnung sichergestellt. Im übri-
gen gehört es zu den Aufgaben der von der Bundesregierung mit 
erheblichen finanziellen Zuwendungen geförderten Verbraucher-
organisationen, das Marktgeschehen und damit auch den Kredit-
kartenmarkt im Hinblick auf Service, Kosten und Sicherheit über-
schaubar zu machen. In bezug auf möglicherweise „aggressive" 
Werbung oder Machtmißbrauch reichen mit dem Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb und dem GWB die bestehenden 
Möglichkeiten aus. 

11. Wie ist der Gebrauch von Kreditkarten unter datenschutzrecht-
lichen Gesichtspunkten zu bewe rten? Hält die Bundesregierung 
insbesondere die Verbindung von Einzelpositionen beim Einkauf 
mit den Daten des Kreditkarteninhabers für problematisch? 

Besondere datenschutzrechtliche Probleme sind beim Gebrauch 
von Kreditkarten in der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht 
bekanntgeworden. Der Kunde braucht seine Adresse dem Ver-
käufer beim Einkauf nicht anzugeben. Aus der Kreditkarte ist nur 
der Name des Kunden ersichtlich. Das Kreditkartenunternehmen 
wird vom Verkäufer nur über den Endbetrag der Rechnung unter-
richtet. Beim Einkauf entstehende Einzelpositionen werden daher 
nicht mit Daten des Kreditkarteninhabers zusammengeführt. Die 
erforderlichen Datenübermittlungen sind Gegenstand des freiwil-
lig abgeschlossenen Vertrages mit dem Kreditkartenunternehmen 
und erfolgen daher mit Einwilligung des Betroffenen. Im übrigen 
schützt das Bundesdatenschutzgesetz auch die Benutzer von Kre-
ditkarten vor einer mißbräuchlichen Verwendung personenbezo-
gener Daten. 


